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Baumalnahme
Donausteg

Leistung

Grindungs-, Beton-, Montagearbeiten und Ausbauarbeiten

Ergdnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfillen sowie Baustellenabfallen
1 Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der Leis-
tungsbeschreibung genannte Lésung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit
seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfalle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfalle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehoérde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie fir die jeweiligen Stoffgrup-
pen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei-
sen, dass

— die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab-
falls berechtigt sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfalle abzunehmen,

— die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklaren, dass
die Abfallwirtschaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer
ordnungsgemalien Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfalle zu vermeiden (Verpflichtungsklau-
sel).
2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf

Stoffe, flr die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen
davon sind also die Stoffe, die planmafig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer
mit Aufnahme seiner Tatigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft Gber die Stoffe erlangt, auch
Besitzer der in der Leistungsbeschreibung naher aufgefihrten Bau- und Abbruchabfalle. Er Gbernimmt
dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfalle
unter Beachtung der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie
der anerkannten Regeln der Technik. Er flhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwor-
tung zur ordnungsgemafen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle verbleibt dane-
ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den gel-
tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu-
fuhren.

24 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemaflen Entsorgung er-

forderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

© VHB Bayern — Stand Februar 2025 1von 1



	ag_vergabe_nr: LGS_2026_PW_04
	ag_leistung_bez: Gründungs-, Beton-, Montagearbeiten und Ausbauarbeiten
	ag_massnahme_bez_1: Donausteg
	ag_massnahme_bez_2: 


